
 

 

 

 

 

- Bekanntmachung – 
 
Aufhebung des Verbots für offenes Feuer  
 
Die am 29. April 2026 bekanntgegebene Allgemeinverfügung „Feuerverbot in der 
Stadt Hammelburg“ für jegliche Art von offenem Feuer im Freien wird mit Wirkung 
zum 10. Juni 2026 vollständig aufgehoben.  
 
Die Wetterlage hat sich stabilisiert. Daher ist das Entzünden von offenem Feuer – 
einschließlich Lagerfeuern, Grillfeuern und Feuerschalen unter Beachtung der 
geltenden Vorschriften wieder zulässig.  
 
Wichtige Hinweise:  
 

 Offenes Feuer ist stets mit der gebotenen Vorsicht zu betreiben.  
 

 Es gelten weiterhin alle einschlägigen Regelungen des Brand- und 
Immissionsschutzes.  
 

 Feuerstellen müssen ausreichend gesichert und jederzeit unter Aufsicht sein.  
 

 Offenes Feuer darf nur entzündet werden, wenn keine unmittelbare Gefahr 
für Menschen, Tiere, Natur oder Sachen besteht.  
 

Die aktuelle Regelung gilt vorbehaltlich der weiteren Entwicklung. Sollte die 
Brandgefahr steigen, können wieder Einschränkungen eingeführt werden. 
 
 
Hammelburg, 10. Juni 2026 
 
 
Armin Warmuth 
Erster Bürgermeister 


